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Information_Eltern_17_09_2021_Corona_ 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
ich möchte Sie über die Veränderungen basierend auf der aktuellsten hessischen Coronavirus-Schutz-
verordung vom 16. September, der Aufhebung der Allgemeinverfügung zur Verhinderung der weiteren 
Ausbreitung des Corona-Virus im Main-Kinzig-Kreis Stufe 4 (rot) des Präventions- und Eskalationskon-
zeptes und den neusten Informationen zum Schul- und Unterrichtsbetrieb aus dem Hessischen Kultus-
ministerium informieren.  
 
Erfreulicherweise dürfen Schülerinnen und Schüler ab Montag auf Ihrem Sitzplatz die Maske abneh-
men. Ausnahme: Eine Maske muss getragen werden in den zwei Präventionswochen nach den Herbst-
ferien, bei einem größeren Ausbruchsgeschehen in der Schule bzw. in den 14 Tagen nach einer bestä-
tigten Infektion in der Klasse oder bei einer entsprechenden Anordnung durch das zuständige Gesund-
heitsamt. Alle weitern Regeln bezüglich den Testungen, der Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Maske und die aktuellen Hygiene-, Abstands- und Verhaltensregeln bleiben bestehen. 
 
Wie Ihnen bekannt ist, besteht im Falle eines positiven Antigen-Selbsttests die Verpflichtung, unver-
züglich eine PCR-Testung (Nukleinsäurenachweis) durchzuführen. Fällt dieser Test ebenfalls positiv 
aus, besteht grundsätzlich eine 14-tägige Quarantänepflicht, die sowohl die getestete Person als auch 
die übrigen Angehörigen von deren Haushalt trifft. Nach Ansicht von Expertinnen und Experten ist es 
gut vertretbar, die Quarantänezeit aufgrund eines späteren negativ ausfallenden PCR-Tests abzukür-
zen. Deshalb endet die Absonderung zukünftig, sobald dem zuständigen Gesundheitsamt ein Nuklein-
säurenachweis dafür vorgelegt wird, dass keine Infektion mit SARS-CoV-2 mehr vorliegt. Die Testung 
darf bei der positiv getesteten Person frühestens am siebenten Tag nach dem Nachweis der Infektion 
vorgenommen werden, bei den Haushaltsangehörigen frühestens am zehnten Tag.  
 
Im Falle einer bestätigten Infektion durch einen PCR-Test entscheidet nach wie vor das Gesundheits-
amt über Maßnahmen zum Infektionsschutz. Dabei werden jedoch regelmäßig nicht mehr pauschal 
ganze Klassen oder Lerngruppen in Quarantäne geschickt, sondern nur noch enge Kontaktpersonen (z. 
B. Sitznachbarn) entsprechend der Entscheidung des Gesundheitsamtes.  
 
Zum Schutz vor weiteren Infektionen sind in den der erstmaligen Feststellung der Infektion folgenden 
14 Tagen in der betroffenen Klasse oder Lerngruppe an den Unterrichtstagen tägliche Testungen er-
forderlich und auch an den Sitzplätzen medizinische Masken zu tragen. Geimpfte und Genesene sind 
grundsätzlich von der Quarantäne befreit.  
 
Vor dem Hintergrund dieser Neuregelungen wird es zeitnah eine Überarbeitung des gemeinsamen Er-
lasses des Hessischen Kultusministeriums und des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integra-
tion zu Absonderungsentscheidungen bei Schülerinnen und Schülern geben  
 
Das neue Testheft kann von  Eltern der Klassen 1-6 zur Erleichterung der Identifikation mit einem Licht-
bild versehen werden, welches dann mit dem Schulstempel versehen wird, damit die Schülerinnen und 
Schüler leichter belegen können, dass ihnen das Testheft gehört. In der kommenden Fotomappe gibt 
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es aber auch wieder für jede Schülerin und jeden Schüler von Klasse 1 -10 die Möglichkeit, einen Schü-
lerausweis zu erwerben.  
 
Eine weitere Änderung betrifft die Durchführung von Elternabenden. Um auch diese sicher zu gestal-
ten, wird in den Auslegungshinweisen zur Coronavirus-Schutzverordnung in Kürze klargestellt werden,  
dass für Elternabende die 3-G-Regel gelten soll. Bitte stellen Sie sich bitte schon für die nächsten Ver-
anstaltungen darauf ein. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden die Nachweise bei Einlass 
kontrollieren.  
 
Für die Klassenräume der Klassen 1-6 wurden uns vom Main-Kinzig-Kreis vorraussichtlich für Ende Ok-
tober 2021 Luftfilter in Aussicht gestellt. Das Lüftungskonzept fällt dadurch nicht weg, sondern wird 
duch die Geräte unterstützt. 
 
Sobald es weitere Informationen gibt, werde ich Sie zeitnah informieren.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Sabine Scholz-Buchanan, Schulleiterin 


